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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:
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Art. 1 Berechtigte
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Art. 1

Berechtigte

(1) 1Anspruch auf Landeserziehungsgeld hat, wer

1. seine Hauptwohnung oder seinen gewöhnlichen
Aufenthalt seit mindestens zwölf Monaten vor Leis-
tungsbeginn im Freistaat Bayern hat, 

2. mit einem Kind, für das ihm die Personensorge zu-
steht, in einem Haushalt lebt, 

3. dieses Kind selbst betreut und erzieht, 

4. für dieses Kind

a) bei Leistungsbeginn zwischen dem 13. und dem
24. Lebensmonat den Nachweis über die Durch-
führung der Früherkennungsuntersuchung für
Kinder U 6 gemäß den Richtlinien des Bundes-
ausschusses der Ärzte und Krankenkassen über
die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern

bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres
(Kinder-Richtlinien), 

b) bei Leistungsbeginn zwischen dem 25. und dem
29. Lebensmonat den Nachweis über die Durch-
führung der Früherkennungsuntersuchung für
Kinder U 7 gemäß den Kinder-Richtlinien oder

c) bei späterem Leistungsbeginn (Art. 4 Nr. 2) den
Nachweis über eine zeitnahe Früherkennungs-
untersuchung für Kinder gemäß den Kinder-
Richtlinien

führt,

5. keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt und

6. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum besitzt (EU/EWR-Bürger) oder
wer auf Grund völkerrechtlicher oder gemein-
schaftsrechtlicher Abkommen mit Drittstaaten den
EU/EWR-Bürgern insoweit gleichgestellt ist.

2Auf die Vorwohndauer im Sinn von Satz 1 Nr. 1 wird
verzichtet, wenn der Berechtigte aus einem Land zu-
zieht, das eine vergleichbare Leistung vorsieht, und
die Gegenseitigkeit sichergestellt ist. 

(2) 1Die Voraussetzungen des Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
kann ein Antragsteller, der

1. im Rahmen seines in Deutschland bestehenden Be-
schäftigungsverhältnisses vom Freistaat Bayern
aus vorübergehend in ein anderes Land oder ins
Ausland entsandt ist und im Fall der Entsendung ins
Ausland auf Grund über- oder zwischenstaatlichen
Rechts oder nach § 4 des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch dem deutschen Sozialversicherungs-
recht unterliegt, 

2. im Rahmen seines in Deutschland bestehenden
öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhält-
nisses vorübergehend in ein Gebiet außerhalb des
Freistaates Bayern abgeordnet, versetzt oder kom-
mandiert ist, oder

3. Entwicklungshelfer im Sinn des § 1 des Entwick-
lungshelfer-Gesetzes ist,

auch durch Zeiten vor Beginn dieser Tätigkeiten
erfüllen. 2Satz 1 gilt auch für den mit dem Antrag-
steller in einem Haushalt lebenden Ehegatten, wenn
dieser im Ausland keine Erwerbstätigkeit ausübt,
welche den dortigen Vorschriften der sozialen Sicher-
heit unterliegt.

2170–3–A

Gesetz 
zur Neuordnung des

Bayerischen Landeserziehungsgeldes
(Bayerisches Landeserziehungsgeldgesetz – BayLErzGG)

Vom 9. Juli 2007

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 14/2007442



(3) Einem in Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 genannten Kind
stehen gleich

1. ein Kind, das mit dem Ziel der Annahme als Kind bei
der berechtigten Person aufgenommen ist, 

2. ein Kind des Ehegatten oder Lebenspartners, das
der Antragsteller in seinen Haushalt aufgenommen
hat, 

3. ein leibliches Kind des nicht sorgeberechtigten
Antragstellers, mit dem dieser in einem Haushalt
lebt.

(4) Lebt das Kind im Ausland, genügt der Nachweis
über die Durchführung einer der Früherkennungsun-
tersuchung gemäß Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 vergleichbaren
ärztlichen Untersuchung.

(5) 1Der Anspruch auf Landeserziehungsgeld be-
steht auch, wenn der Antragsteller nicht die Voraus-
setzungen gemäß Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 erfüllt, jedoch das
Kind, für das Landeserziehungsgeld beantragt wird,
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. 2Bei Ehe-
paaren, Lebenspartnern und Eltern in eheähnlicher
Gemeinschaft gilt Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 auch dann als
erfüllt, wenn der Partner EU/EWR-Bürger ist oder auf
Grund völkerrechtlicher oder gemeinschaftlicher Ab-
kommen mit Drittstaaten den EU/EWR-Bürgern inso-
weit gleichgestellt ist und der Antragsteller 

1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt,

2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die zur Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit berechtigt oder
berechtigt hat, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis
wurde 

a) nach § 16 oder § 17 des Aufenthaltsgesetzes
(AufenthG) erteilt,

b) nach § 18 Abs. 2 AufenthG erteilt und die
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit darf
nach der Beschäftigungsverordnung nur für
einen bestimmten Höchstzeitraum erteilt wer-
den, 

c) nach § 23 Abs. 1 AufenthG wegen eines Kriegs in
seinem Heimatland oder nach den §§ 23a, 24, 25
Abs. 3 bis 5 AufenthG erteilt 

oder 

3. eine in Nr. 2 Buchst. c genannte Aufenthaltserlaub-
nis besitzt und 

a) sich seit mindestens drei Jahren rechtmäßig ge-
stattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhält
und 

b) im Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist, lau-
fende Geldleistungen nach dem Dritten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB III) bezieht oder Eltern-
zeit in Anspruch nimmt.

3Maßgebend ist der Monat, in dem die Voraussetzun-
gen des Satzes 2 eintreten.

(6) Der Anspruch auf Landeserziehungsgeld bleibt
unberührt, wenn der Antragsteller aus einem wich-
tigen Grund die Betreuung und Erziehung des Kindes

nicht sofort aufnehmen kann oder sie unterbrechen
muss. 

(7) Eine Person ist nicht voll erwerbstätig, wenn ihre
wöchentliche Arbeitszeit 30 Wochenstunden im
Durchschnitt des Monats nicht übersteigt, sie eine
Beschäftigung zur Berufsbildung ausübt oder sie eine
geeignete Tagespflegeperson im Sinn des § 23 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch ist und nicht mehr als
fünf Kinder in Tagespflege betreut.

(8) Der Bezug von vergleichbaren Leistungen ande-
rer Länder schließt den Bezug von Landeserziehungs-
geld aus.

Art. 2 

Härtefallregelung

(1) 1In Fällen besonderer Härte, insbesondere bei
schwerer Krankheit, Behinderung oder Tod eines
Elternteils oder bei erheblich gefährdeter wirtschaft-
licher Existenz kann von dem Erfordernis der Perso-
nensorge oder den Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 1
Satz 1 Nrn. 3 und 5 abgesehen werden. 2Das Erforder-
nis der Personensorge kann jedoch nur entfallen, wenn
die sonstigen Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 1 erfüllt
sind, das Kind mit einem Verwandten bis dritten
Grades oder dessen Ehegatten oder Lebenspartner in
einem Haushalt lebt und für dieses Kind kein Landes-
erziehungsgeld von einem Personensorgeberechtigten
in Anspruch genommen wird. 

(2) In Fällen besonderer Härte, insbesondere bei län-
gerem Krankenhausaufenthalt des Kindes, kann von
dem Nachweis nach Art. 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, Abs. 4
abgesehen werden.

Art. 3

Zusammentreffen von Ansprüchen

(1) 1Für die Betreuung und Erziehung eines Kindes
wird nur einer Person Landeserziehungsgeld gezahlt.
2Werden in einem Haushalt mehrere Kinder betreut
und erzogen, wird für jedes Kind Landeserziehungs-
geld gezahlt.

(2) 1Erfüllen beide Elternteile oder Lebenspartner
die Anspruchsvoraussetzungen, so wird das Landeser-
ziehungsgeld demjenigen gezahlt, den sie zum Berech-
tigten bestimmen. 2Die Bestimmung kann nur geän-
dert werden, wenn die Betreuung des Kindes nicht
mehr sichergestellt werden kann.

(3) Einem nicht sorgeberechtigten Elternteil kann
das Landeserziehungsgeld nur mit Zustimmung des
sorgeberechtigten Elternteils gezahlt werden.

(4) Ein Wechsel in der Anspruchsberechtigung wird
mit Beginn des folgenden Lebensmonats des Kindes
wirksam.

Art. 4 

Beginn, Dauer und Ende des Anspruchs

(1) 1Landeserziehungsgeld wird ab dem 13. Lebens-
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monat des Kindes gewährt, jedoch nicht vor dem Ab-
lauf des letzten Auszahlungsmonats des Elterngeldes
nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
(BEEG). 2Landeserziehungsgeld wird für das erste
Kind für sechs Monate und für jedes weitere Kind für
zwölf Monate gewährt, längstens jedoch bis zur
Vollendung des 36. Lebensmonats des Kindes. 3Der
Antrag kann frühestens ab dem neunten Lebensmonat
des Kindes gestellt werden.    

(2) 1Für angenommene Kinder und Kinder im Sinn
des Art. 1 Abs. 3 Nr. 1 wird Landeserziehungsgeld 
entsprechend Abs. 1 gewährt. 2An die Stelle des Ge-
burtstags tritt der Tag der Aufnahme mit dem Ziel der
Annahme als Kind bei der berechtigten Person. 3Der
Anspruch endet spätestens mit der Vollendung des
neunten Lebensjahres des Kindes. 4Landeserzie-
hungsgeld wird auch dann gezahlt, wenn bereits zuvor
eine andere Person für dieses Kind Landeserziehungs-
geld bezogen hat.

(3) Das Landeserziehungsgeld wird auf schrift-
lichen Antrag gewährt, rückwirkend höchstens für die
letzten drei Lebensmonate vor Beginn des Monats, in
dem der Antrag auf Landeserziehungsgeld eingegan-
gen ist.  

(4) Vor Ende der in Abs. 1 und 2 genannten Zeit-
räume endet der Anspruch mit dem Ablauf des
Lebensmonats, in dem eine der Anspruchsvoraus-
setzungen entfallen ist. 

Art. 5 

Höhe des Landeserziehungsgeldes,
Einkommensgrenzen

(1) 1Landeserziehungsgeld wird für das erste Kind
bis zu einer Höhe von 150 € monatlich, für das zweite
Kind bis zu einer Höhe von 200 € monatlich, für das
dritte Kind und jedes weitere Kind bis zu einer Höhe
von 300 € monatlich gezahlt. 2Es zählen nur Kinder des
Berechtigten oder seines nicht dauernd von ihm
getrennt lebenden Ehegatten, für das ihm oder seinem
Ehegatten Kindergeld gezahlt wird oder ohne die
Anwendung des § 65 Abs. 1 des Einkommensteu-
ergesetzes (EStG) oder des § 4 Abs. 1 des Bundeskin-
dergeldgesetzes (BKGG) gezahlt würde. 

(2) 1Das Landeserziehungsgeld ist einkommensab-
hängig. 2Es verringert sich, wenn das Einkommen im
Sinn von Art. 6 bei Ehegatten, die nicht dauernd
getrennt leben, 25000 € und bei anderen Berechtigten
22000 € übersteigt. 3Die Beträge der Einkommens-
grenzen nach Satz 1 erhöhen sich um 3140 € für jedes
weitere Kind im Sinn von Abs. 1 Satz 2. 4Für Eltern in
einer eheähnlichen Gemeinschaft gelten die Vorschrif-
ten zur Einkommensgrenze für Verheiratete, die nicht
dauernd getrennt leben. 5Für Lebenspartner gilt die
Einkommensgrenze für Verheiratete entsprechend. 

(3) Das Landeserziehungsgeld wird bei Überschrei-
ten der in Abs. 2 geregelten Einkommensgrenzen beim
ersten Kind um fünf v.H., beim zweiten Kind um 
sechs v.H., beim dritten und jedem weiteren Kind um
sieben v.H. des die Einkommensgrenzen übersteigen-
den Betrags gemindert.

(4) 1Das Landeserziehungsgeld wird im Laufe des
Lebensmonats gezahlt, für den es bestimmt ist. 2So-

weit das Landeserziehungsgeld für Teile von Monaten
zu leisten ist, beträgt es für einen Kalendertag ein
Dreißigstel des jeweiligen Monatsbetrags. 3Ein Betrag
von monatlich weniger als zehn Euro wird nicht
gezahlt. 4Auszuzahlende Beträge, die nicht volle Euro
ergeben, sind bis zu 0,49 € abzurunden und von 0,50 €
an aufzurunden.

(5) Maßgeblich sind die Familienverhältnisse zum
Zeitpunkt der Antragstellung.

Art. 6

Einkommen

(1) 1Als Einkommen gilt die nicht um Verluste in
einzelnen Einkommensarten zu vermindernde Summe
der positiven Einkünfte im Sinn des § 2 Abs. 1 und 2
EStG abzüglich 24 v.H., bei Personen im Sinn des § 10c
Abs. 3 EStG abzüglich 19 v.H. und der Entgeltersatz-
leistungen, gemindert um folgende Beträge: 

1. Unterhaltsleistungen an andere Kinder, für die die
Einkommensgrenze nicht nach Art. 5 Abs. 2 Satz 3
erhöht worden ist, bis zu dem durch Unterhaltstitel
oder durch Vereinbarung festgelegten Betrag,

2. Unterhaltsleistungen an sonstige Personen, soweit
sie nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 oder § 33a Abs. 1 EStG be-
rücksichtigt werden,

3. Pauschbetrag nach § 33b Abs. 1 bis 3 EStG wegen
der Behinderung eines Kindes, für das die Eltern
Kindergeld erhalten oder ohne die Anwendung des
§ 65 Abs. 1 EStG oder des § 4 Abs. 1 BKGG erhalten
würden, oder wegen der Behinderung der berechtig-
ten Person, ihres Ehegatten, ihres Lebenspartners
oder des anderen Elternteils im Sinn von Abs. 3 Satz 2
Halbsatz 1.

2Als Einkommen gelten nicht Einkünfte, die gemäß 
§§ 40 bis 40b EStG pauschal versteuert werden kön-
nen. 3Entgeltersatzleistungen im Sinn von Satz 1 sind
das Elterngeld, soweit es nicht nach § 10 BEEG un-
berücksichtigt bleibt, Arbeitslosengeld, Krankengeld,
Verletztengeld oder eine vergleichbare Entgeltersatz-
leistung des Dritten, Fünften, Sechsten oder Siebten
Buches Sozialgesetzbuch, des Bundesversorgungsge-
setzes, des Soldatenversorgungsgesetzes oder einer aus
dem Europäischen Sozialfonds finanzierten vergleich-
baren Entgeltersatzleistung. 

(2) Für die Berechnung des Landeserziehungsgeldes
ist das Einkommen im Kalenderjahr der Geburt des
Kindes, beim angenommenen Kind das Einkommen im
Kalenderjahr seiner Aufnahme mit dem Ziel der
Annahme als Kind bei der berechtigten Person
maßgebend. 

(3) 1Zu berücksichtigen ist das Einkommen der
berechtigten Person und ihres Ehegatten oder Lebens-
partners, soweit sie nicht dauernd getrennt leben.
2Leben die Eltern in einer eheähnlichen Gemeinschaft,
ist auch das Einkommen des Partners zu berücksich-
tigen; dabei reicht die formlose Erklärung über die
gemeinsame Elternschaft und das Zusammenleben
aus. 

(4) Soweit ein ausreichender Nachweis der
Einkünfte in dem maßgebenden Kalenderjahr nicht
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möglich ist, werden der Ermittlung die Einkünfte in
dem Kalenderjahr davor zugrunde gelegt. 

(5) 1Bei Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit,
die allein nach ausländischem Steuerrecht zu versteu-
ern sind oder keiner staatlichen Besteuerung unterlie-
gen, ist von dem um den Arbeitnehmer-Pauschbetrag
gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1 EStG verminderten Bruttobe-
trag auszugehen. 2Andere Einkünfte, die allein nach aus-
ländischem Steuerrecht zu versteuern sind oder keiner
staatlichen Besteuerung unterliegen, sind entspre-
chend § 2 Abs. 1 und 2 EStG zu ermitteln. 3Beträge in
ausländischer Währung werden in Euro umgerechnet. 

(6) 1Ist die berechtigte Person während des Bezugs
von Landeserziehungsgeld nicht erwerbstätig, bleiben
ihre Einkünfte aus einer vorherigen Erwerbstätigkeit
unberücksichtigt. 2Ist sie während des Bezugs von
Landeserziehungsgeld erwerbstätig, sind ihre voraus-
sichtlichen Erwerbseinkünfte in dieser Zeit maßge-
bend. 3Sonderzuwendungen bleiben unberücksich-
tigt. 4Entgeltersatzleistungen der berechtigten Person
werden nur während des Bezugs des Landeserzie-
hungsgeldes berücksichtigt. 5Für die anderen Ein-
künfte gelten die übrigen Vorschriften des Art. 6. 

(7) 1Ist das durchschnittliche monatliche Einkom-
men während des Bezugszeitraums des Landeserzie-
hungsgeldes um mindestens 20 v.H. geringer als das im
nach Abs. 2 maßgeblichen Zeitraum erzielte durch-
schnittliche monatliche Einkommen  wird das Ein-
kommen auf Antrag neu ermittelt. 2Dabei sind die
insoweit verringerten voraussichtlichen Einkünfte
während des Bezugszeitraums zusammen mit den
übrigen Einkünften nach Art. 6 maßgebend.

Art. 7

Berücksichtigung
bei anderen Sozialleistungen, Pfändung

(1) Das Landeserziehungsgeld ist eine vergleichbare
Leistung des Landes im Sinn von § 27 Abs. 4 BEEG und
§ 54 Abs. 3 Nr. 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB I).

(2) Die dem Landeserziehungsgeld, dem Elterngeld
und dem Mutterschaftsgeld vergleichbaren Leistun-
gen, die im Ausland in Anspruch genommen werden
können, sind, soweit sich aus dem vorrangigen Recht
der Europäischen Union über Familienleistungen nichts
Abweichendes ergibt, anzurechnen und schließen in-
soweit Landeserziehungsgeld aus.

Art. 8

Mitwirkungspflichten,
Einkommens- und Arbeitszeitnachweis,

Auskunftspflicht des Arbeitgebers

(1) § 60 Abs. 1 SGB I gilt auch für den Ehegatten oder
Lebenspartner des Antragstellers und für den Partner
der eheähnlichen Gemeinschaft. 

(2) Soweit es zum Nachweis des Einkommens oder
der wöchentlichen Arbeitszeit erforderlich ist, hat der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer dessen Brutto-Ar-
beitsentgelt und Sonderzuwendungen sowie die
Arbeitszeit zu bescheinigen. 

(3) Die zuständigen Behörden können eine schriftli-
che Erklärung des Arbeitgebers oder des Selbstständi-
gen darüber verlangen, ob und wie lange die Elternzeit
beziehungsweise die Unterbrechung der Erwerbstä-
tigkeit andauert oder eine Teilzeittätigkeit nach Art. 1
Abs. 7 ausgeübt wird.

Art. 9

Rechtsweg

1Über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten in Ange-
legenheiten der Art. 1 bis 8 entscheiden die Gerichte
der Sozialgerichtsbarkeit. 2Widerspruch und Anfech-
tungsklage haben keine aufschiebende Wirkung. 

Art. 10 

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig

1. entgegen § 60 Abs. 1 Nrn. 1 oder 3 SGB I in Verbin-
dung mit Art. 8 Abs. 1 auf Verlangen die leistungs-
erheblichen Tatsachen nicht angibt oder Beweis-
urkunden nicht vorlegt,

2. entgegen § 60 Abs. 1 Nr. 2 SGB I eine Änderung in
den Verhältnissen, die für den Anspruch auf Lan-
deserziehungsgeld erheblich ist, der zuständigen
Behörde nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig mitteilt, 

3. entgegen Art. 8 Abs. 2 auf Verlangen eine Beschei-
nigung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig
ausfüllt oder

4. einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 8 Abs. 3
zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörden im Sinn des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die
gemäß Art. 12 Abs. 1 zuständigen Behörden.

Art. 11

Ergänzendes Verfahren

(1) 1Soweit dieses Gesetz keine ausdrückliche Rege-
lung trifft, ist bei der Ausführung das Erste Kapitel des
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch anzuwenden. 2Das
Erste Buch Sozialgesetzbuch findet entsprechende
Anwendung.  

(2) 1Erhöht sich die Anzahl der Kinder oder treten
die Voraussetzungen nach Art. 2, 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3,
Abs. 6 und 7 nach der Entscheidung über das Landes-
erziehungsgeld ein, werden sie mit Ausnahme des Art. 6
Abs. 6 nur auf Antrag berücksichtigt. 2Soweit diese
Voraussetzungen danach wieder entfallen, ist das
unerheblich. 3Die Regelungen nach Art. 4 Abs. 4, Art. 8
Abs. 1 und 3 bleiben unberührt. 

(3) Mit Ausnahme von Abs. 2 sind nachträgliche
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Veränderungen im Familienstand einschließlich der
Familiengröße und im Einkommen nicht zu berück-
sichtigen. 

(4) 1In den Fällen des Abs. 2 und, mit Ausnahme von
Abs. 3, bei sonstigen wesentlichen Veränderungen in
den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, die
für den Anspruch auf Landeserziehungsgeld erheblich
sind, ist über das Landeserziehungsgeld mit Beginn
des nächsten Lebensmonats nach der wesentlichen
Änderung der Verhältnisse durch Aufhebung oder
Änderung des Bescheids neu zu entscheiden. 2Art. 4
Abs. 3 und 4 bleiben unberührt. 

(5) § 331 SGB III gilt entsprechend.

Art. 12

Verordnungsermächtigungen

(1) Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung die für den Vollzug dieses Gesetzes
zuständigen Behörden zu bestimmen. 

(2) Das Staatsministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie und Frauen wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung die für den Vollzug des § 18 BEEG
zuständige Stelle zu bestimmen.

(3) 1Das Staatsministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie und Frauen wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen
durch Rechtsverordnung die Einkommensgrenzen
gemäß Art. 5 Abs. 2 anzupassen. 2Dabei ist der Ent-
wicklung der Einkommensverhältnisse, den Verände-
rungen der Lebenshaltungskosten sowie der finanz-
wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung zu tragen.

Art. 13

Statistik

(1) Zum Landeserziehungsgeld werden nach diesem
Gesetz statistische Angaben (Statistik) erfasst. 

(2) Die Statistik erfasst jährlich für das vorangegan-
gene Kalenderjahr für jede Bewilligung von Landes-
erziehungsgeld folgende Erhebungsmerkmale der
Empfängerin oder des Empfängers: 

1. Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr,

2. Staatsangehörigkeit,

3. Wohnsitz/gewöhnlicher Aufenthalt,

4. Familienstand,

5. Anzahl der Kinder,

6. Dauer des Landeserziehungsgeldbezugs,

7. Höhe des monatlichen Landeserziehungsgeldes,

8. Umfang der Erwerbstätigkeit während des Bezugs
von Landeserziehungsgeld.

(3) Hilfsmerkmale sind Geburtsjahr und -monat des
Kindes sowie Bezeichnung und Anschrift der zustän-
digen Behörden. 

(4) 1Die statistischen Daten werden von den für die
Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden bei
der Bearbeitung der Anträge auf Landeserziehungs-
geld erfasst. 2Die Antragsteller sind auskunftspflich-
tig. 

Art. 14 

Übergangsregelungen

(1) Für Kinder, die vor dem 1. Januar 2001 oder vor
dem 1. Juli 2002 geboren oder bei der berechtigten
Person mit dem Ziel der Annahme als Kind aufgenom-
men worden sind, gilt Art. 9 des Bayerischen Landes-
erziehungsgeldgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. April 2004 (GVBl S. 132, BayRS
2170–3–A).

(2) Für Kinder, die vor dem 1. Januar 2007 geboren
oder bei der berechtigten Person mit dem Ziel der
Annahme als Kind aufgenommen worden sind, gilt das
Bayerische Landeserziehungsgeldgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. April 2004 (GVBl
S. 132, BayRS 2170–3–A), geändert durch Art. 34 des
Gesetzes vom 26. Juli 2005 (GVBl S. 287), in der bis zum
31. Dezember 2006 geltenden Fassung. 

(3) Für Kinder, die ab dem 1. Januar 2007 und vor
dem 1. Januar 2009 geboren oder bei der berechtigten
Person mit dem Ziel der Annahme als Kind aufgenom-
men worden sind, gilt das Bayerische Landeser-
ziehungsgeldgesetz in der vorliegenden Fassung mit
der Maßgabe, dass in Art. 5 Abs. 2 Satz 2 die Worte
„25000 € und bei anderen Berechtigten 22000 €“ durch
die Worte „16500 € und bei anderen Berechtigten
13500 €“ ersetzt werden.

Art. 15

Änderung anderer Rechtsvorschriften

(1) In Art. 1 Abs. 2 Nr. 6 des Bayerischen Gesetzes über
die Zuständigkeit zum Vollzug von Vorschriften auf dem
Gebiet des Arbeitsschutzes, der Anlagen- und Pro-
duktsicherheit und des Chemikalienrechts (Bayerisches
Arbeitsschutz-Zuständigkeitsgesetz – BayArbZustG)
vom 24. Juli 1998 (GVBl S. 423, BayRS 805–1–UG),
zuletzt geändert durch Art. 25 des Gesetzes vom 26. Juli
2005 (GVBl S. 287), wird das Wort „Bundeserziehungs-
geldgesetz“ durch die Worte „Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz“ ersetzt. 

(2) In Art. 88 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Bayerischen
Beamtengesetzes (BayBG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. August 1998 (GVBl S. 702,
BayRS 2030–1–1–F), zuletzt geändert durch § 1 des Ge-
setzes vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 987), wird das
Wort „Bundeserziehungsgeldgesetzes“ durch die Worte
„Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes“ ersetzt.

(3) In Art. 61 Abs. 2 Satz 3 Nr. 5 des Bayerischen Hoch-
schulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl 
S. 245, BayRS 2210–1–1–WFK), geändert durch Art. 12
Abs. 1 des Gesetzes vom 9. Mai 2007 (GVBl S. 320),
werden die Worte „zum Erziehungsgeld und zur
Elternzeit (Bundeserziehungsgeldgesetz – BErzGG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Februar 2004
(BGBl I S. 206)“ durch die Worte „zum Elterngeld und
zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
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setz – BEEG) vom 5. Dezember 2006 (BGBl I S. 2748)“
ersetzt.

(4) In Art. 52 Nr. 2 des Gesetzes über kommunale
Wahlbeamte – KWBG – (BayRS 2022–1–I), zuletzt ge-
ändert durch § 6 des Gesetzes vom 26. Juli 2006 (GVBl
S. 405), wird das Wort „Bundeserziehungsgeldgeset-
zes“ durch die Worte „Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes“ ersetzt.  

Art. 16 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007
in Kraft. 2Mit Ablauf des 31. Dezember 2006 tritt 
das Bayerische Gesetz zur Zahlung eines Landeser-
ziehungsgeldes und zur Ausführung des Bundeser-
ziehungsgeldgesetzes (Bayerisches Landeserziehungs-
geldgesetz – BayLErzGG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. April 2004 (GVBl S. 132, BayRS
2170–3–A), geändert durch Art. 34 des Gesetzes vom
26. Juli 2005 (GVBl S. 287), außer Kraft.

München, den 9. Juli 2007

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Edmund  S t o i b e r
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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Art. 7a des Gesetzes über den Finanzausgleich zwi-
schen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Fi-
nanzausgleichsgesetz – FAG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 8. September 2006 (GVBl S. 774,
BayRS 605–1–F), geändert durch § 1 des Gesetzes vom
22. Dezember 2006 (GVBl S. 1079), wird aufgehoben. 

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2007
in Kraft. 

(2) Im Jahr 2007 sind die Zuweisungen nach Art. 7a
FAG in der bis 30. Juni 2007 geltenden Fassung an Ge-
meinden anteilig für die Zeit, in der die Voraussetzun-
gen für die Gewährung der Zuweisungen vorliegen, zu
gewähren.

München, den 9. Juli 2007

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Edmund  S t o i b e r

605–1–F

Zweites Gesetz 
zur Änderung des

Finanzausgleichsgesetzes 
(Zweites Finanzausgleichsänderungsgesetz 2007)

Vom 9. Juli 2007
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Das am 19. Januar 2007 unterzeichnete und im Ge-
setz- und Verordnungsblatt Seite 351 bekannt ge-
machte Zusatzprotokoll zum Bayerischen Konkordat
vom 29. März 1924, zuletzt geändert durch den Vertrag
vom 8. Juni 1988, ist nach seinem Absatz 7 am 9. Juni
2007 in Kraft getreten, einschließlich der Anmerkun-
gen, die Bestandteil des Vertrages sind.

München, den 30. Juni 2007

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Edmund  S t o i b e r

2220–1–UK

Bekanntmachung
über das

Inkrafttreten des Zusatzprotokolls 
zum Bayerischen Konkordat 

vom 29. März 1924

Vom 30. Juni 2007



Auf Grund des Art. 14 des Gesetzes über den Baye-
rischen Obersten Rechnungshof – Rechnungshofgesetz
– RHG – (BayRS 630–15–F), zuletzt geändert durch § 9
des Gesetzes vom 24. Dezember 2005 (GVBl S. 665),
erlässt die Bayerische Staatsregierung im Einverneh-
men mit dem Bayerischen Obersten Rechnungshof fol-
gende Verordnung:

§ 1

(1) Die staatlichen Rechnungsprüfungsämter haben
ihren Sitz in Regensburg, in Bayreuth, in Ansbach, in
Würzburg und in Augsburg; das Rechnungsprüfungs-
amt Ansbach hat eine Dienststelle in Nürnberg.

(2) Sie führen die Bezeichnung „Staatliches Rech-
nungsprüfungsamt“; der Name des Orts, an dem sie
ihren Sitz haben, wird beigefügt.

§ 2

1Das bisherige Staatliche Rechnungsprüfungsamt
München wird längstens bis zum 31. Dezember 2014
als Dienststelle des Staatlichen Rechnungsprüfungs-
amts Augsburg fortgeführt. 2Es trägt die Bezeichnung
„Staatliches Rechnungsprüfungsamt Augsburg, Dienst-
stelle München“.

§ 3

1Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.
2Mit Ablauf des 31. Dezember 2007 tritt die Verord-
nung über Sitz und Bezeichnung der Rechnungs-
prüfungsämter vom 12. Juni 1973 (BayRS 630–16–F)
außer Kraft.

München, den 26. Juni 2007

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Edmund  S t o i b e r

630–16–F

Verordnung
über Sitz und Bezeichnung

der Rechnungsprüfungsämter

Vom 26. Juni 2007
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Auf Grund von Art. 80 Abs. 1 und Art. 88a Abs. 2
Satz 3 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August
1998 (GVBl S. 702, BayRS 2030–1–1–F), zuletzt geän-
dert durch § 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2006
(GVBl S. 987), und § 19 des Arbeitszeitgesetzes
(ArbZG) vom 6. Juni 1994 (BGBl I S. 1170, 1171),
zuletzt geändert durch Art. 229 der Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBl I S. 2407), erlässt die Bayeri-
sche Staatsregierung folgende Verordnung:

§ 1

Die Verordnung über die Arbeitszeit für den bayeri-
schen öffentlichen Dienst (Arbeitszeitverordnung – AzV)
vom 25. Juli 1995 (GVBl S. 409, BayRS 2030–2–20–F),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. Juli 2004
(GVBl S. 347), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Eine abweichende Einteilung der Arbeitszeit
nach Satz 1 ist innerhalb von zwölf Monaten
auszugleichen.“

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) 1Die wöchentliche Arbeitszeit einschließ-
lich Mehrarbeit darf im Durchschnitt 48 Stunden
nicht überschreiten. 2Die tägliche Arbeitszeit soll
10 Stunden nicht übersteigen, sofern nicht Mehr-
arbeit angeordnet oder genehmigt ist. 3Vorbe-
haltlich der Regelungen in Art. 80a Abs. 4 und
Art. 80d Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BayBG ist für die
Berechnung des Durchschnitts der Arbeitszeit
ein Zeitraum von zwölf Monaten zugrunde zu
legen. 4Zeiten des Erholungsurlaubs sowie einer
Dienstunfähigkeit bleiben bei der Berechnung
unberücksichtigt.“

2. Es wird folgender § 3 eingefügt:

„§ 3

Ruhezeit

(1) 1Pro 24-Stunden-Zeitraum ist eine zusam-
menhängende Ruhezeit von mindestens 11 Stunden

1) § 1 Nrn. 1 bis 3 dieser Verordnung dienen der Umsetzung von 
Art. 3, 5, 6, 17 und 18 der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 über bestimmte
Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl EU Nr. L 299 S. 9)

und innerhalb eines Siebentageszeitraums eine zu-
sätzliche zusammenhängende Mindestruhezeit von
24 Stunden zu gewähren. 2Für die Mindestruhezeit
von 24 Stunden gilt ein Bezugszeitraum von 14 Ta-
gen.

(2) 1Von Abs. 1 können oberste Dienstbehörden
oder von ihnen ermächtigte Behörden Ausnahmen
zulassen, wenn zwingende dienstliche Belange im
Sinn des Art. 17 Abs. 3 und 4 der Richtlinie
2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 4. November 2003 über bestimmte
Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl EU Nr. 
L 299 S. 9) es erfordern und gleichwertige Aus-
gleichsruhezeiten gewährt werden. 2Soweit Aus-
gleichsruhezeiten nach Satz 1 aus objektiven Grün-
den nicht möglich sind, ist ein angemessener Schutz
der Gesundheit durch geeignete Maßnahmen zu
gewährleisten.“

3. § 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4

Dienst in Bereitschaft

(1) 1Wenn der Dienst Bereitschaftsdienst ein-
schließt, können oberste Dienstbehörden und von
ihnen ermächtigte Behörden die Arbeitszeit ent-
sprechend den dienstlichen Bedürfnissen in ange-
messenem Verhältnis verlängern. 2Hierbei darf in
einem Bezugszeitraum von zwölf Monaten die durch-
schnittliche wöchentliche Arbeitszeit 48 Stunden
nicht überschreiten. 3Der Anteil des Bereitschafts-
dienstes beträgt bei Beamten in Laufbahnen des
feuerwehrtechnischen Dienstes im Regelfall nicht
mehr als 18 Stunden in der Woche.

(2) 1Unter Beachtung der allgemeinen Grund-
sätze der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
der Beamten kann die Arbeitszeit auf bis zu 56 Stun-
den in der Woche verlängert werden, wenn

1. Beamte sich hierzu schriftlich bereit erklären, 

2. Beamten, die eine Erklärung nach Nr. 1 nicht
abgeben, hieraus keine Nachteile entstehen,

3. die Beschäftigungsbehörde aktuelle Listen über
alle Beamten führt, die eine Erklärung nach Nr. 1
abgegeben haben; die Listen sind auf Verlangen
den für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden
zur Verfügung zu stellen.

2Bei Beamten in Laufbahnen des feuerwehrtechni-
schen Dienstes soll bei einer Wochenarbeitszeit im
Sinn des Satzes 1 von 56 Stunden der Anteil des Be-
reitschaftsdienstes in der Regel 31 Stunden betra-

2030–2–20–F

Verordnung
zur Änderung der

Arbeitszeitverordnung1)

Vom 3. Juli 2007



gen; dieses Verhältnis gilt entsprechend, wenn die
Wochenarbeitszeit auf weniger als 56 Stunden ver-
längert wird.

(3) 1Bei den in klinischen Einrichtungen tätigen
Beamten, die außerhalb der regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit Bereitschaftsdienst leisten, gilt
Abs. 2 mit der Maßgabe, dass die Arbeitszeit

1. bei einer Arbeitsleistung innerhalb des Bereit-
schaftsdienstes von mehr als 25 v.H. bis zu 49 v.H.
auf bis zu 54 Stunden,

2. bei einer Arbeitsleistung innerhalb des Bereit-
schaftsdienstes von bis zu 25 v.H. auf bis zu 58 Stun-
den und 

3. in sonstigen begründeten Einzelfällen auf bis zu
66 Stunden

in der Woche verlängert werden kann. 2Abs. 2 Satz 2
findet keine Anwendung.

(4) 1Die Erklärung nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 kann
zum Ablauf eines Kalenderhalbjahres mit einer
Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen
werden. 2Beamte sind auf die Widerrufsmöglichkeit
hinzuweisen.“

4. In § 9 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „Satz 3“ durch
die Worte „Satz 4“ ersetzt. 

§ 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. September 2007 in
Kraft.

München, den 3. Juli 2007

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Edmund  S t o i b e r
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Auf Grund des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl I S. 602),
zuletzt geändert durch Art. 24 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2006 (BGBl I S. 3416), erlässt die Bayerische
Staatsregierung folgende Verordnung:

§ 1

Die Verordnung über Zuständigkeiten im Ordnungs-
widrigkeitenrecht (ZuVOWiG) vom 21. Oktober 1997
(GVBl S. 727, BayRS 454–1–I), zuletzt geändert durch
§ 2 der Verordnung vom 18. Juli 2006 (GVBl S. 417),
wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Sie ist ferner zuständig für die Verfolgung und
Ahndung von Zuwiderhandlungen nach § 16 des
Telemediengesetzes (TMG) sowie nach § 49 Abs. 1
Satz 2 Nrn. 7 bis 10 des Rundfunkstaatsvertrags.“

2. Dem § 8a wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Die Landesanstalt für Landwirtschaft ist
zuständig für die Verfolgung und Ahndung von
Zuwiderhandlungen gegen das Tierzuchtgesetz
(TierZG) vom 21. Dezember 2006 (BGBl I S. 3294)
und das Bayerische Tierzuchtgesetz.“

3. § 9 wird aufgehoben.

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2007 in
Kraft.

(2) Abweichend von Abs. 1 tritt § 1 Nr. 1 mit Wirkung
vom 1. März 2007 in Kraft.

München, den 3. Juli 2007

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Edmund  S t o i b e r

454–1–I

Verordnung
zur Änderung der

Verordnung über Zuständigkeiten
im Ordnungswidrigkeitenrecht

Vom 3. Juli 2007



Auf Grund von Art. 9 Abs. 4 Satz 2, Art. 52 Abs. 4,
Art. 53 Abs. 6 Satz 1, Art. 68, 85, 89, 116 Abs. 4 und 
Art. 128 Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über das
Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl
S. 414, ber. S. 632, BayRS 2230–1–1–UK), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 26. Juli 2006 (GVBl S. 397),
erlässt das Bayerische Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus folgende Verordnung:

§ 1

Die Schulordnung für die Gymnasien in Bayern
(Gymnasialschulordnung – GSO) vom 23. Januar 2007
(GVBl S. 68, BayRS 2235–1–1–1–UK) wird wie folgt
geändert:

1. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

„2Die Ministerialbeauftragten beraten und un-
terstützen die Schulen bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben; sie stärken deren Eigenverantwor-
tung und können in Konfliktfällen angerufen
werden.“     

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

2. § 4 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt:

„3Genehmigungsbedürftige Erhebungen, die
sich an die Erziehungsberechtigten richten,
bedürfen des Einvernehmens des Elternbeirats,
es sei denn, die Erziehungsberechtigten sind zur
Angabe von Daten verpflichtet.“ 

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

3. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Die Durchführung von allgemeinen Ver-
anstaltungen, die die Zusammenarbeit von
Schule und Erziehungsberechtigten be-
treffen, bedarf des Einvernehmens des
Elternbeirats.“

b) Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2In jedem Schuljahr hat die Schulleiterin oder
der Schulleiter in den ersten drei Monaten nach
Unterrichtsbeginn Klassenelternversammlun-

gen einzuberufen; eine weitere Versammlung ist
einzuberufen, wenn dies ein Viertel der Erzie-
hungsberechtigten der Schülerinnen und Schü-
ler einer Klasse beantragt.“

4. § 20 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Zudem bedürfen Grundsätze zur Durchfüh-
rung von Veranstaltungen der ganzen Schule,
zur Festlegung von Unterrichtszeiten oder zur
Durchführung von Veranstaltungen in der un-
terrichtsfreien Zeit des Einvernehmens des
Elternbeirats; § 5 Abs. 2 Nr. 3 und § 42 Abs. 2
bleiben unberührt.“   

5. § 63 Abs. 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Zurückverwiesene Schülerinnen und Schüler
gelten nicht als Wiederholungsschülerinnen und
Wiederholungsschüler; dies gilt nicht im Fall des
Abs. 1.“

6. § 66 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2§ 63 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.“

7. In § 99 Abs. 2 werden die Worte „17. Oktober 2006
(GVBl S. 813)“ durch die Worte „28. Mai 2007
(GVBl S. 371)“ ersetzt.

8. In Anlage 2 Fußnote 6 wird das Wort „Benehmen“
durch das Wort „Einvernehmen“ ersetzt.

9. In Anlage 6 Nr. 1.2 werden nach dem Klammer-
zusatz „(Wirtschaft und Recht)“ ein Komma und
die Worte „Sozialwissenschaftliche Arbeitsfelder
(WSG-S), Wirtschaftsinformatik (WSG-W)“ ein-
gefügt. 

10. Anlage 8 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 7 erhält folgende Fassung:

„7. Geschichte, Sozialkunde

In der schriftlichen Prüfung aus der Ge-
schichte oder der Sozialkunde werden dem
Prüfling vier Aufgaben vorgelegt, von de-
nen er im Grundkurs eine Aufgabe, im Leis-
tungskurs zwei Aufgaben aus den Berei-
chen verschiedener Ausbildungsabschnitte
nach seiner Wahl zu bearbeiten hat.

Arbeitszeit: 270 Minuten im Leistungs-
kursfach,

210 Minuten im Grundkurs-
fach.“

2235–1–1–1–UK

Verordnung
zur Änderung der

Gymnasialschulordnung

Vom 6. Juli 2007
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b) Nr. 9 wird aufgehoben.

c) In Nr. 15 wird das Wort „zwei“ durch das Wort
„drei“ ersetzt.

d) Nr. 17 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„In der schriftlichen Prüfung aus der Physik
werden dem Prüfling zwei Aufgaben zur
Bearbeitung vorgelegt.

Arbeitszeit: 240 Minuten in Physik als Leis-
tungskursfach,

180 Minuten in Physik als  Grund-
kursfach.“ 

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2007 in Kraft.

München, den 6. Juli 2007

Bayerisches Staatsministerium
für Unterricht und Kultus

Siegfried  S c h n e i d e r ,  Staatsminister
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Einzelverkauf nicht erhältlich. Abbestellungen müssen bis spätestens 31. Oktober eines Jahres mit Wirkung vom Beginn des folgenden
Kalenderjahres bei der Max Schick GmbH eingehen. Reklamationen wegen fehlerhafter oder nicht erhaltener Exemplare müssen spätes-
tens 1 Monat nach deren Erscheinungsdatum schriftlich oder per Telefax beim Verlag eingehen. Nach dieser Frist ist eine gebührenfreie 
Ersatzlieferung nicht mehr möglich.
Bezugspreis für den laufenden Bezug jährlich € 33,25 (unterliegt nicht der gesetzlichen Mehrwertsteuer) zzgl. Vertriebskosten, für
Einzelnummern bis 8 Seiten € 2,05, für weitere 4 angefangene Seiten € 0,25, ab 48 Seiten Umfang für je weitere 8 angefangene Seiten
€ 0,25 + Vertriebskosten + Mehrwertsteuer. Bankverbindung: Bayer. Landesbank München, Kto.Nr. 110 24 592, BLZ 700 500 00.
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